
kläarte stare de nconsummatione (Decisiones, vol.
C15826) en WITF, daß Titius Ehe mıt elanıa „‚faustis
et laetis qavyıbus" SC  1e

Gerard Q—“esterleom (Collegio Nse1mo

(Über das Ehehindernis des hestekenden FEhebandes.) er
Kirchliche Anzelger für dıe Erzdiözese Köln mahnt quf Seıte 3
dieses laufenden Jahrganges 1935 „Erfahrungen a4us juüngster
r  eit veraänlassen UuNs, die Pfarrer dıe strenge mits- UnN: Ge-
wissenspflicht , Ce1Nn sorgfältiges Brauteramen sgem
den Bestimmungen des &:, Can. 1020 und Ca  — 1021 ab-
zuhalten. Hierbei hat der trauungsberechtigte Pfarrer die Pflicht
Vo siıch AUS, insbesondere urc efragen beıder Brautleute,
nach eilwalgen hehindernissen forschen. Es o1g der be-
sondere Hinvweils quf das hehindernis des hebandes „Daß
nıcht selten der Versuch emacht wiıird urc ersc.  eigen
/rüheren Eheschließung eiNne kırchliche J1rauung erschleichen,
ZeIsSEN . Beıispiele 4us$s jJüngster Zeıt.‘‘ Wir bringen ZUr Ver
anschaulichung äahnlıche Fall

Die katholische gnes, die TAau gleichfalls katholischen
Reisenden, 1eg sterbenskrank darnı]jeder. Sie chickt ZU Herrn
Pfarrer on urz ach der Ankunft bemerkt dieser die iNANer®e

Aufregung der uten Frau, un! sucht zunächst einmal e1Nne

beruhigende Aussprache mıt iıhr herbeizuführen: gnes leidet
angesichts des es sehr unier Gewissensvorwürfen ber dıe
Unrechtmäßigkeit ihrer LEhe Sie heıiratete 1925 gutem Glauben
den aus Rußland ZU  Nnen Reisenden: ıist geborener Deut-
scher und machte allseıts den INaTrucC recht relıgıösen
Menschen. Die erreichbaren un beigebrachten Papıere schienen
für den uültıgen un!' erlaubten Eheabschlu genügen! Gewähr zZzu
bieten. Die Lhe War glücklich weıl gute Kinder wurden Sonne
und Seele des Familienlebens. ach eiwa fünf Jahren War
In stiller Stunde hatten SIe ZUSAMMENSCSCSSCH; redete damals

Sanz offen: on ange habe ıh:; innerlich gedrängt sich
ihr einmal erschlıeßen; habe S1e eigentlich nıicht ohne
weıleres heiraten dürfen, da schon einmal verheıiratet Sewesen
Ware, auch TIC.  1C. allerdings 1LUFr für Sanz urze eıt das se1l

Weltkrieg SeCWESECNH, fernen Rußland S1IC hätten siıch aber
bald ach ernsten Auseinandersetzungen TenNnen INUSSCNH, kınder-
los: ach Jahren habe S1e, gnes, aufrichtiger 1€' ge-
heiratet TOTLZ der doch gültigen ersten Ehe; e1in Gewissen habe
gewarnt und emahnt angestellten Nachforschungen hätten
aber ottlob ergeben, daß dıe erste TAau nachher, 19238 gestor-
ben SCIH, daß also 19888 ihre Lihe doch OÖrdnung gebracht
werden k  onne. gnes hatte aber damals dıe Schande nıcht quf



sıch nehmen wollen un können, daßandere, nıcht einmal der
Herr Pfarrer, ırgendwie davon erführen; dıe ennher:r des Man-
Nes hatte ıhre 1€e€. trotzdem eher och gesteigert; schwer hatten
el die etzten re INdUTrC. unier all dem gelıtten; die Ruhe
un chwere der krankheit hatte nes Nnun ernster un! nach-
denklicher estimm mehr und mehr ste1gerte sich ihre  e ngs
drängte SIEC dieser offenen Aussprache mıt dem Herrn
Pfarrer:; un DU könne auch ihr Mann erst MOorsgen mı1ıttags
ZUI uck Se1N

Wie mußte der Pfarrer vorgehen ?
Eıinige Rechtsgrundsätze werden der Lösung des Falilles

vorausgeschickt die diese unmıiıttelbar erkennen lassen
a) Wer gültig geschlossener, wWenn auch och nicht voll-

ZUOSCNETC LEhe lebt, ist während des rec  ıchen Bestandes dieser
Ehe unfähig, eC1iNe andere Ehe einzugehen (can 1069 1) Be-
VvVOo eiNe CUr«r Ehe geschlossen werden kann, IMNuı. die Nichtigke1i
der firuüuheren LEhe oder ihre Lösung rechtmäßig un siıcher ach-

werden (can 1069 2) eiwa uUrc den Nachweis des
es des iIrüheren Gatten, Dezw der früheren Gattin

b) Wenn be1ı Eheabschlu EeZW be1ı der Gultig-
machung Lhe Todesgefahr Nachforschungen unmöglıc
sSınd und besondere Beweise für die Taufe und den „Status hıber‘‘
der Eheschließenden nicht beigebracht werden können, genugt
deren el  1C. Beteuerung, daß S1IE etauft un ihrer Hel-
rat eın Hindernis entgegenstehe (can 1019 2) Außerhalb der
Beichte soll diıese Kıdesleistung nach Möglıiıchkeıit Zzu Protokall
SCHOMMEN werden Bleıibt jedoch solchen Fällen och Zeıt ZU

Rekurs den ÖOrdinarius, hat erselbe geschehen
(analog Can 1031 3)

C) Zur Gültigmachung trennenden Hin
dern1isses unguültigen Ehe ist rechtlich verlangt daß das Hın-
dernis VO  ; selbst ufhört uUrc den Tod des früheren Ehe-
gatten, oder Urc. Dıspens behoben wıird daß der ewılle
erneuert wWwIrd (can 1133 1) Eirkenntnis der bisher ungül-

Wenn das hehindernis offentlich1  en Ehe (can 1134
Rechtsbereic beweisbar (can 1037 ist mu der eWw1l1!e

111 der rechtlich vorgeschrıebenen Form, VOLr dem Pfarrer
(Ordinarius locı Delegierten) un: Wel Zeugen geschehen
(can 1135 1)

d) Be1l dringlicher Todesgefahr kann der Pfarrer Zu Beruhi-
SUNs des Gewissens oder ZU. Legitimierung der Nachkommen-
schaft auch VO der Beobachtung der Eheschließungsform dı1ıs
PCNSIECETFEN Diese Ermächtigung erstreckt sıch auf dıe e1SCNEN
Pfarrkinder, diese auch verweilen MmMOogSenN, und auf qalle Per
SN die sıch gerade innerhal der Pfarrei eiinden es



ber das Ehehinder des bestehenden Ehebandes

Ärgernis muß el entfernt werden. Der Pfarrer ann
Vollmacht 1LUFr annn ausüben, wenn der Tod eines der eleute

befürchten ist, eh dıe Dıspens Vo Ortsordinarius eingeholt
werden annn (can. 1044

e) Die orm der Dispenserteilung richtet siıch durchaus nach
der Öffentlichkeit, ECZW. Nichtöffentlichkeit des Falles Es genügt
dıe einfach-mündliche Mitteilung der Dıspens Fällen, die ıhrer  !
Natur ach und tatsäc  iıch geheiım sınd die leiche Korm 1st
anzuwenden rällen, die ihrer Natur ach öffentlich tatsäch-
ıch aber eheım sıind außerbeichtlichen Gewissensbereich
dagegen soll Fällen, diıe ihrer a{Iur ach un tatsäachliıch
öÖffentlich sind oder auch u  — tatsächlich öffentlich sıind He Dıis
DCNS tunlichst schriftlicher orm geschehen.

f) Hat der Pfarrer von der oben (d) er wäahnten Dispensvoll-
macht Rechtsbereich ebrau«c emacht soll a1sS0-
gleich (innerhal Z W 21 oder Tel Tagen) den OÖrtsordinarıus
berichten dazu soll S1C das Trauungsbuch einiragen
(can 1046 Erfolgt dıie Dispens auch olcher Vo  — der recht-
ıch vorgeschriebenen orm qaußerbeichtliıchen (1ew1issens-
bereich ist gleichfalls den Ortsordinarıus berichten
zwecks Kıntragung der erfolgten Dıspens das entsprechende
Regıster des Geheimarchivs der Kurle analog Can

g) Selbst wWwWenn bel Gültigmachung Ehe die Erneuerung
des Ehewillens der rechtliıch vorgeschrıebenen Forın geschieht
fallen die Aufgebote und der Rıngsegen wes, es SsSe1i denn, dalß
die ın auch beı der ersten, nichtigen JIrauung nicht zesegnet
worden sınd; auch der Brautsegen unterbleibt.

h) Wenn 1Ne ungültige Ehe wenigstens Vo  w E  ateil
gutgläubı geschlossen wurde, 1eg rechtsbegrifflich Jange
eiNe vermeintliche Ehe (Putativehe) VOT, bıs jeder der eiden
Ehegatten ıber die Ungültigkeıit der Ehe sicher ist (can. 1015

4) Der Wortlaut des Gesetzes verlangt Sanz Kinklang nıt
dem alten ec u11l Tatbestand der vermeintlichen Ehe keines-
we$ss die Eingehung der Ehe der gese  lıchen Form, WeNnNn-

gleich ırgend 111e LForm (celebratum) der Eheschließung unter-
stellt wIrd damıiıt überhaupt der Rechtsscheıin Ehe vorhäan-
den ist Desgleichen verbleibt für jede vermeıntliche Ehe als
solcher belangios, ob S1e ungultı ıst entgegenstehen-
den re1ln kirchenrechtlichen Hınderni1sses, oder ob dieses götllich-
rechtlicher Natur ist

1) Die vermeiıintlichen Ehe mpfangenen oder
borenen Kınder sınd helıch (can und eıben s<elbst
dann, späater für el Ehegatten dıe vermeintliche Ehe
sıiıch eiwa uUTc Nichtigkeitserklärung als sicher ungültige
Ehe herausstellen sollte Ist jedoch nıt dem Eiintreten des Wis-



elder Gatten umdie Ungültigkeit Ter Ehe die Rechts-
ezeichnung „VermeintlicheEhe*‘‘ hinfällig, sind die folgenden

Kinder unehelich.
II Die tatsächliche Beurteilung und Lösung des Falles Die

Ehe der gnes ıst ungültig des trennenden, SeINer Nalur
ach öffentlichen Hındernisses des hebandes, das ZU  — eıt des
Eheabschlusses ihren vermeıntlichen Gatten unfäahlig für eiIiNe eUuUe
Ehe machte (1, a) och sind un bleiben somıt die he1-
den Kinder ehelich da erst ach deren Geburt dıe FEhe der
gnes aufhörte, 1iNe vermeıntliche Ehe sSe1C (1 un 1) Die
Gültigmachung der E he{ C) 1sSt möglıc. untier Nachweıs des
es der früheren G(rattın (status lıber, siıehe unten). Der eweg-
sgrund ZU  j Gültigmachung ıst die Beruhigung des Gewissens der
gnes (I d) Wenngleich 19808  ; der Gatte erst Mittag des fol-
genden 1a  ta3  es zuruck SsSeInNn ann un annn erst die Ordnung der
Ehe möglıch 1St, wird der Pfarrer dennoch schon sofort der to  t-
kranken und reumuütigen Agnes die heiligen Sakramente der
Buße, des Altares un: der eiligen Ölung spenden, zugleıc. mıt
dem apostolischen egen Dies genugt zunächst da ] keine 25
deren Folgen befürchten sıind Das Gewissen wIrd sich be-
ruhigen können C111 perıculum iIncContinentilae 1st nıcht gegeben, dıe
Kınder sınd helich vermögensrechtliche Streitigkeiten scheinen
be1 der fortdauernden staatlıchen Scheingültigkeit der bısherigen
Ehe ausgeschlossen, der gute Ruf der Familie bleibt diesem
geheimen unangetastet Der Pfarrer wIird Tolgenden Jlage
ZUF endgültigen egelung der Ehe Beisein des Gatten zZuruück-  BA
kehren Sollte dıe Todesgefahr annn nıcht mehr vorhanden n’

wende sich den Ordinarıus zwecks Feststellun der S{a
ehabiten Taufe und des status er der Eheleute Bei ortdau-
ernder Jodesgefahr jedoch handelt selbst Feststellun: der
aulie un des status er Ermangelung qanderer Beweismitte!
Urc. die el  1C. Versicherung der eleute (1 b) Protokallie
run dieser Kıdesleistung (I b) den konkreten Umständen ent
sprechend undlıche Dispenserteilung (1 e) VOoO der Eheschlie-
Bungsform (1 un d) einfach mundliche Aufforderung Z

Erneuerung des Ehewillens Se1INerTr Gegenwart ohne Belisein
irgend welcher Zeugen untier vorheriger seelsorglicher Berück
sıchtigung des Gnadenstandes der beıden Eheleute, ohne Ring-

Bericht Al den OrtsordinariusBrautsegen Ü, W, (I g)
ınerhalb Z wWEeI oder relı agen zwecks Kıntragung der erfolgten
Dispens u. das entsprechende Kegister des Geheimarchivs
der Kurie (1 f) Die Kurie wIird nachträglich ach ihrerm 'T-
€ESsSeEN weltere Ermittlungen bez glic des status er der Ehe
teute anstellen, zumal ZUF Erbringung des achweises des Todes
der ersten Frau des Mannes die maßgeblichen römischen Instrußf

ean  E



C  Hn

110
werden

I1I1 Der dargelegte Ehefall gibt Veranlassung ZULC Wie
gabe der einschlägigen Bestimmungen des Kirchlich
Anzeilgers für diıe Erzdiözese Köln, 19395, „„Um für dı
Zukunift ungültige Ehen iniolge derartigen Betruges mög
lichst verhindern, erordnen WIT:

Das Brautexamen ist regelmäßig Pfarrer selhst a]
zuhalten und darf NUur Au wichtigen Gründen Hilfsgeis
lichen übertragen werden. Ebenso muß der Pfarrer Nen SOTS
ältıgen Brautunterricht erteijlen.

Wenn der Pfarrer ber den status er der Brautieiute
nıcht 4auSs Wissen unterrichtet ist, soll dies-
bezügliche weıle Urc. eingehendes efragen der Brautleute
selbst oder ihrer Verwandten un Bekannten oder durch zweck-
dienliıche Erkundigungen den Orten des früheren Aufenthaltes

Urc KEınholung pfarramtlıcher oder standesamtlicher
uskünfte beheben suchen.

solche, dıe nıchtImmer sind NeuEeE T’aufzeugnisse
Te1 Monate vorher ausgestellt SC11H dürfen anzufordern

Kann auf diesen egen nıcht jeder Zweifel ehonen ©LS
en ı1st wolern der Brautteil nicht völlig unglaubwürdig
scheıint ach eingehender KEidesbelehrung das Juramentum de stat
lıbero abzunehmen der Form, daß der Betreffende schwört,

SC mıt keiner Jetz och ebenden oder verschollenen Person
verheiratet gewesen un! sCc1ı frei VO trennenden Ehehindernissen.

Besondere Vorsicht ist egenüber 3 Personen geboten.
die sich längere eit uslande aufgehalten en un: ezüg-
ıch eren uter relig1öser un sıttliıcher Führung Zweitfel he-
stehen.

In Fällen, welchen die Nachforschungen UuNmLÖS
ich sind oder ergebnislos bleiben und auch der Eıd de Staiu
lıbero keine volle Klärung bringt, ıst die Entscheidung Jdes Ge
neralvıkariates einzuholen.

Wenn Personen, die bereıits ı1112 wegsen Nichtbeachtung
der vorgeschriebenen orm ungultig geschlossenen Ehe CH.
aben, ach erlangter Zivilscheidung sich ZU)!  ; kirc  ıchen Trau-
uns anmelden, ist gewissenhaft prüfen:

a) die betreffenden Personen tatsäc.  1C. die 1I5C
IC Eheschließungsform gebunden CR;

b) ob die Ehe tatsächlich nıcht kirchlich geschlossen WOIL

den ist;
C) ob keine kirchliche Konralıdatıion der Ehe nachträglich

erfolgt ıst.



Die Zulassung der vorher (in 7.) genannten Personen S

der beabsichtigten kırc  ıchen Eheschließung - darf HUT

consulto Ordinarıo erfolgen, em vorher jedem einzelnen
saämtlıche für die Feststellung des status lıhber olcher Personen
erforderlichen Unterlagen unterbreıten sınd W Ir eIsenNn nach-
drucklich darauf hın, daß MNSCceTIE diesbezügliche Verordnun
21 Maı 1928 (siehe CGorsten ammlun; kirc.  ıcher Eirlässe,

373 Nr 337) jedem einzelnen Falle, aquch wenll dıe Irau-
un$s och dringlich erscheint auf das genaueste beachten IsSt

Da dıe eschaffung der bürgerlichen Scheidungsurteiule
manchmal Schwierigkeıiten hereitet kann anstatt der Scheidungs-
urkunde fr dıe ruüuhere Eheschliıeßung auch i1Ne standesamtlıche
Heiratsurkunde, diıe regelmäßıg den Scheidungsvermerk nthalt
eingefordert werden Die der enannten Verordnung VO

21 Maı 1928 angeordnete e1ıdesstattlıche Vernehmung beıder Teile
(SC der firüheren Ehe) nuß Zukunft ach erfolgter eleh-
rungs er dıe Heiligkeıit des es unter Eıd erfolgen

Im der Überweisung auswaäarlıgen Brautpaares
darf die Zulassung ZU Eheschließung nıcht gestattet werden
wWenn nıcht nachgewlesen i1st daß die erforderlichen Feststellun-
SCn vorher emacht worden sınd un der JI1rauung nıchts
Wege steht (can 1097 C.)

Da bel gewissenhafter Beobachtung der Vorschrift des
Ca  e 1103 eine bigamische Verbindung 4Anl leichtesten
und sichersten verhindert werden kann, WIL diıe Pfarrer
un Hinwels quf diıe oben mitgeteilten nachdrücklich
die strenge Amtspflicht für die Eintragung der Eheschließung
die Kirchenbücher orge tragen

a) Jede Eheschlıeßung muß möglıchst bald mıt den not-
wendiıgen Angaben Trauungsbuch der Pfarreil, Ss1IC sia
gefunden hat unter laufender Nummer eingetragen werden

—— Die auswarlıgen Kırchen vollzogenen rauungen ra
der Pfarrer der Braut be1ı gemischten Ehen der Pfarrer des
katholischen 'Leıles ebenfalls SeIiNn Trauungsbuch CIMN, aber
ohne Nummer

—— Der Pfarrer, dessen arrbDezır ein auswarltlıges Braut-
paar getiraut worden ist hat baldmöglichst dem für dıe Braut
CZW für den katholischen Teıl zuständigen Pfarrer, der das
Brautpaar uüberwıesen  L! hat ber dıe stattgefundene Eheschließung
Mitteilung machen.

d) Im au]Duc. ıst beı den Namen der katholisch getaufien
Nupturıjenten e1in Vermerk ber dıe stattgefundene Eheschlıie-

Kung einzutragen.
e) Der Pfarrer des ITrauungsortes sendet Isbald ach der

‚Tauung die Pfarrer der Tauforte entweder unmittelbar oder,



Sonntagsmesse jenkapellenrn  “  ?Qigptégsknessg ;  Z  Z  P. N ’.%;_jkap;ellen in‚ Kl  S  S  Z  S  falls der Taufort fil?.11  £ vzw‘eife-ls'fr  ei fesfsieht, niif_feibar durch däs  Erzbischöfliche Generalvikariat eine Trauungsbenachrichtigung.  Es empfiehlt sich, hierfür die üblichen Vordrucke zu benützen.  11. Taufzeugnisse, die zum Zweck der Eheschließung aus-  gestellt werden, müssen immer auch über die vorgeschriebenen  Eintragungsvermerke Auskunft geben.“  Geistingen-Sieg.  P. Dr. P. Fink E. Ss. R:  (Sonntagsmesse in Nebenkapellen von Klöstern.) In der  Umgebung. einer von der nächsten Pfarrkirche drei Viertelstun-  den entfernten Mönchsabtei hält eine katholische Studenten-  verbindung ein mehrwöchiges Lagerleben unter der Leitung  eines Geistlichen. Die Studenten wollen nun an den Sonntagen  eine Gemeinschaftsmesse im Kloster halten. Die halböffentliche  Abteikirche kann ihnen nicht zur Verfügung gestellt werden,  wohl aber eine Nebenkapelle innerhalb der Klausur, die mit der  Kirche in keiner Verbindung steht. - Diese Nebenkapelle hat, wie  auch die andern Nebenkapellen des Klosters, nur die einfache  Benedictio oratorii privati; in ihr” ist auch an den höchsten  Feiertagen eine heilige Messe; aber nach der Auffassung vieler  Klosterinsassen _ hat sie doch nur den Charakter eines Privat-  oratoriums. Dort nun halten die Studenten ihre Gemeinschafts-  messe, ohne sonst einer Messe beizuwohnen. Ebenso genügen  oft Fratres und Laienbrüder des Klosters aus reinen Bequem-  lichkeitsgründen in solchen Nebenkapellen ihrer Sonntagspflicht.  Es fragt sich nun: Erfüllen die Studenten, die Fratres und  Laienbrüder durch Anhören: der heiligen Messe in den Neben-  kapellen ihre Sonntagspflicht? Welcher Charakter kommt über-  haupt den Nebenkapellen der Klöster zu?  Die kirchlichen Bestimmungen, die für die Antwort maß-  gebend sind, finden sich ziemlich genau im Codex juris zu-  sammengestellt. Nachdem can. 1248 die Meßpflicht für alle ge-  botenen Feiertage ausgesprochen, wird sogleich in can. 1249  jene Bedingung umschrieben, die man kurz mit „locus debitus‘“  wiederzugeben pflegt: ,,.  sub dio auf in quacunque ecclesia  vel oratorio publico aut semi-publico et in privatis coeme-  teriorum aediculis .  ,  non vero in aliis oratoriis privatis, nisi  hoc privilegium a Sede Apostolica concessum fuerit.‘“ Hier  handelt es sich lediglich um die halböffentlichen Oratorien, ge-  nauer um die Abgrenzung des Begriffes eines halböffentlichen  Oratoriums gegenüber einem Privatoratorium. Auch darüber  gibt der Kodex Auskunft. Can. 1188, 8 2, 2°, erklärt ein Ora-  torium als semi-publicum, „si in commodum alicujus commu-  nitatis vel coetus fidelium eo convenientium erectum sit, neque  liberum cuique sit illud adire‘“; dagegen als privatum oder do-von
f alis der Taufort Zr  ich zweifelsfrel feststeht, mitteibar durch das
FErzbischöfliche Generalvikariat eine Trauungsbenachrichtigung.
Es empfiehlt SIC.  9 hierfür die iıchen Vordrucke benutzen.

11 Taufzeugnisse, die ZUum Zweck der Eheschließung AaUS-

geste. werden, mMUsSsSenN  S immer auch ber die vorgeschriebenen
Eintragungsvermerke Auskunft geben  .6

Geistingen-S1ieg., Dr Fink Ss

(Sonntagsmesse in Nebenkapellen Vo Kiöstern.) In der

Umgebung eiıner Vo der nächsten Pfarrkıiırche Trel Viertelstun-
den entfernten Mönchsabte1i häalt eiıne katholische tudenten-
verbindung eın mehrwöchiges Lagerleben unter der Leıtung
eines Geistliıchen Die Studenten wollen 1U den Sonntagen
eine Gemeinschaftsmesse 1m Kloster halten Diıie halböffentliıche
Abteikirche annn ıhnen nıcht ZUuU  —< Verfügung geste werden,
wohl qaber eine Nebenkapelle innerhal der Klausur, dıe naıt der
Kırche in keiner Verbindung steht. Dıiıese Nebenkapelle hat, w1e€e
auch dıe andern Nebenkapellen des Klosters, 1U  — die einfache
Benedictio oratorıl priıvatl; in ıh ıst auch den höchsten
Feıertagen eine heılıge Messe; aber nach der Auffassung vieler
Klosterinsassen hat s1e doch 1LUF den Charakter eines Privat-
oTratorıums. Dort 1U halten die Studenten ihre Gemeinschafts-
e5SSC, ohne SOoONSs einer Messe beizuwohnen. Ebenso genügen
oft Fratres un: Laienbrüder des Klosters 4auUus reinen Bequem-
lichkeitsgründen iın solchen Nebenkapellen ihrer Sonntagspdflicht.
Es rag sich NunNn: TIulien die Studenten, die Fratres un
Laienbrüder durch Anhoren der heilıgen Messe 1ın den eDen-
apellen ihre Sonntagspflicht? Welcher harakter kommt ber-
aup den Nebenkapellen der Kloöster zu?

DIie kirc  ıchen Bestimmungen, dıe für die Antwort maB-
gebend sind, finden sıch ziemlich 1m eX JUr1s
sammengestellt. Nachdem Can. 12458 dıe Meßpdlicht f{üur qlle ge-
botenen Felertage ausgesprochen, wırd sogleic. in Call. 1249
jene Bedingung umschrieben, die ; urz miıt „„10Cus debitus‘‘
wiederzugeben pilleg 393° sSu. dio qut in UAaACUNGUEC eccles]ı1a
vel oratorıo publico quft sem1-publico et 1ın privatıs COeMNMıE-

terıiorum qediculis 11O.  r VvVero in alııs oratoriıls privatıs, nısı
hoc privilegiıum Sede Apostolica CONCESSUMN fuerit.“ Hıer
handelt sich lediglich 198081 dıe halböffentlichen Oratorıien, ge-

dıe Abgrenzung des egriffes eines halböffentlichen
Oratoriıums egenüber einem Privatoratorıum. Auch darüber
gıbt der exX uskun ‚an 1188, D 2 rklärt eın Ora-
torıum als semi-publicum, „„S1 ın commodum alicujus oMmMInNUu-

niıtatıs vel coetus ı1dellum convenilentium erectum sıt,
ıberum Culque sit adıre  .:0Ä dagegen als prıvatum oder do-


